
Hauptausschuss 
 

Festlegungsniederschrift 
der Sitzung des Hauptausschusses vom 25.01.2011 im Gemeindesaal  
Eichhornstr. 4-5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A) Öffentlicher Sitzungsteil 
 
 Beginn: 19.00 Uhr   Ende:  19.20 Uhr 
 
 Teilnehmer:  siehe Anwesenheitsliste! 
 
B) Nichtöffentlicher Sitzungsteil 
 
 Beginn: 19.20 Uhr   Ende:  19.26 Uhr 
 
 Siehe gesonderte Niederschrift !    
 
Zu A) 
 Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Herr Quasdorf, eröffnet die Sitzung 
 und fragt an, ob es seitens der Fraktionen Änderungs- bzw. Ergänzungs- 
 vorschläge zur vorliegenden Tagesordnung und zur Niederschrift der 
 vorangegangenen Sitzung des Hauptausschusses gibt. Das ist nicht der 
 Fall. Somit ist die Niederschrift bestätigt. 
  
1. Informationen des Bürgermeisters 
- zur Auszeichnungsveranstaltung „Dahmeländer Gastlichkeit 2011/2012“ 
 am heutigen Tag, aus Bestensee erhielten die Auszeichnung das Königliche 
 Forsthaus, das Wirtshaus „Alte Schmiede“ und das Preußeneck. 
- zum B 02/02/11, die Änderung der Geschäftsordnung haben wir als 
 Verwaltung  technisch vollzogen, da nach Ansicht der Kommunalaufsicht 
 dehnbare Begriffe enthalten sind. Aus diesem Grunde wurde die GO 
 überarbeitet und es liegt jetzt eine Fassung vor, die auch den rechtlichen 
 Vorstellungen bzw. der Rechtsauffassung der Kommunalaufsicht entspricht. 
 
2. Beschlussvorlagen 
 
 B 02/02/11 - Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 
   Bestensee 
 
 Frau Teltow 
 Im § 15 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 
 Pkt. 1 – „Der hauptamtliche Bürgermeister ist für die Niederschrift  
   verantwortlich. Er bestimmt den Protokollführer.“ Dieser Satz 
   wurde herausgenommen. Verantwortlich für die Niederschrift 
   ist die Vorsitzende der GV und nicht der Bürgermeister. 
 Pkt. 2(e)- „….. den wesentlichen Inhalt der Beratung…….“ wurde 
   auf Anraten der Kommunalaufsicht umformuliert in  
   „…die Ergebnisse/Festlegungen der Beratung……“, da es 
   zum „wesentlichen Inhalt“ immer wieder Diskussionen gab. 
  



- 2 - 
 
 Anfrage Herr Scholz – es wird also kein Wortprotokoll mehr geben? 
 Herr Quasdorf – künftig nicht mehr, wenn die Zustimmung der GV zur 
 Änderung der Geschäftsordnung vorliegt. Das Protokoll der letzten 
 Sitzung gilt noch, da wir in der nächsten GV-Sitzung erst über das zurück- 
 liegende Protokoll entscheiden. Wenn die Gemeindevertretung die neue 
 Geschäftsordnung beschlossen hat, ist mit dem Datum der nächsten GV 
 die Niederschrift nach der neuen Geschäftsordnung zu gestalten, d. h. 
 kein Wortprotokoll, sondern Festlegungen und Ergebnisse. 
 Die Kommunalaufsicht weist außerdem darauf hin, dass das Protokoll 
 keine Information für die Bürger ist, sondern ausschließlich ein Dienst- 
 protokoll für die Gemeindevertreter ist, in dem die GV sich selber die  
 Aufgabenstellungen und Festlegungen auferlegt und der Verwaltung  
 diese Aufgaben überträgt. Daraus resultiert, dass es künftig auch kein 
 Kurzprotokoll mehr geben wird. 
 Herr Krüger – Vorschlag, warum machen wir solange Ausführungen und 
 stützen uns nicht auf den § 42, der im Wesentlichen eine Sollvorschrift ist. 
 Wir sollten den § 15 kurz fassen und entsprechend der Kommunalverfassung 
 § 42 durchführen. 
 
 Frau Teltow 
 Im § 15 kommt zusätzlich noch der Unterpunkt (k) hinzu „Einwendungen 
 gegen die Niederschrift sind spätestens 3 Arbeitstage vor der nächsten 
 planmäßigen Sitzung der GV in schriftlicher Form und unterzeichnet bei 
 der Vorsitzenden …..“ 
 Herr Krüger – das Protokoll wird 7 Tage vor der Sitzung mit den Ladungs- 
 unterlagen zugestellt. Daher ist er der Meinung, dass 3 Arbeitstage für 
 Einwendungen zu kurz sind. Deshalb sollten wir über diese Passage in den 
 Fraktionen noch mal beraten. 
 Herr Dr. Kuttner – sieht darin kein großes Problem, da ein Festlegungs- 
 protokoll schnell nachvollziehbar ist. 
 
 B 03/02/11 - B-Plan „Schönheider Weg“, Gemeinde Bestensee – 
   Einleitungsbeschlusss 
 
 B 04/02/11 - 3. Änderung des B-Plans „Im Wustrocken“ – Abwägung der 
   Ergebnisse der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
   Belange 
 
 B 05/02/11 - 3. Änderung des B-Plans „Im Wustrocken“ – Satzungsbeschluss 
 
 Alle Beschlussvorlagen werden in die GV eingereicht. 
 
3. Sonstiges 
 
 keine Anfragen 
 
 
 
Quasdorf 
Bürgermeister u. Vors. Hauptausschuss 


